Ordnung der Pfarramtsprüfung

in der Evangelischen Kirche AB in Rumänien

LKZ 1807/2010

1. In der Pfarramtsprüfung bringt der Kandidat den Nachweis, dass er aufgrund seines Studiums und seines Vikariats die Voraussetzungen für die Aus​übung des Dienstes eines Pfarrers der Evan​geli​schen Kirche AB in Rumänien (EKR) erwor​ben hat. Dieser Nachweis bezieht sich auf die Fä​higkeiten, die in Theorie und Praxis erworbenen theologischen und religionspädagogischen Kenntnisse im Rahmen der Erfordernisse pfarr​amtlicher Tätigkeit einzuset​zen und sie durch selbstständige berufsbegleitende Fortbildung zu erweitern.
2. Die Pfarramtsprüfung wird vor dem Prüfungsaus​schuss der EKR abgelegt, der vom Landeskon​sisto​rium für seine Mandatsdauer eingesetzt wird. Vor​sitzender des Ausschusses ist der Bischof oder -in seiner Stellvertretung- der Bischofsvikar. 
3. Als Mitglieder gehören dem Ausschuss ferner an:

a. die Professoren für Praktische Theologie und Kir​chengeschichte

b. ein geistliches Mitglied des Landeskonsistori​ums

c. ein Pfarrer der an der Vikariatsausbildung teil​nimmt

d. der/die Beauftragte für Fortbildung und Öku​meine

4. Der Pfarramtsprüfung gehen die Abschlüsse der Mo​dule voraus. Die Benotung der einzelnen Mo​dule wird bei der Gesamtnote berücksichtigt.
5. Kandidaten der Theologie, die die theologische Li​zenziatenprüfung (Erstes Theologisches Ex​amen) bestanden und die vier Module des Vikari​ats abge​schlossen haben, sind berechtigt, in den folgenden zwei Jahren die Pfarramtsprüfung ab​zulegen. Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. Bei Nicht​bestehen müssen alle Fächer und die Klausuren wiederholt werden.

Sollte die schriftliche Hausarbeit für die Pfarr​amts​prüfung und deren Verteidigung mit min​destens „genügend“ bewertet worden sein, muss diese nicht wiederholt werden.
6. Das Gesuch um Zulassung zur Pfarramtsprüfung ist zwei Monate vor der mündlichen Prüfung dem Lan​deskonsistorium vorzulegen. Dem Gesuch sind bei​zulegen:

a. eine Kopie des Diploms der Lizenziatenprü​fung (oder eine Bestätigung über die bestan​dene Li​zenziatenprüfung)

b. ein Lebenslauf

c. ein Bericht über die Tätigkeit im Vikariat, in dem die darin gemachten Erfahrungen ausge​wertet werden.

d. die Zeugnisse über die abgeschlossenen Mo​dule (das laufende kann vor der Prüfung nach​gereicht werden)

e. die schriftliche Hausarbeit

f. der Nachweis über das bestandene pädagogi​sche Modul
7. Die Hausarbeit für die Pfarramtsprüfung wird ent​weder in einem Fach der Praktischen Theolo​gie oder in Heimischer Kirchengeschichte ge​schrieben. Zu Beginn des theologischen Moduls sucht der Vi​kar bei dem Bischof um die Geneh​migung ggf. Än​derung seines Themas an. Die Arbeit wird von ei​nem der Fachprofessoren be​treut. Sie umfasst we​nigstens 35 und maximal 60 Seiten, in Schriftgröße „14“, Zeilenabstand „1“. Sie ist nach Beendigung des theologischen Mo​duls abzugeben, ist jedoch nicht Teil der Bewer​tung dieses Moduls.
8. Über die Zulassung zur Pfarramtsprüfung entschei​det das Landeskonsistorium nach Über​prüfung der Gesuchsbeilagen. Zur Beurteilung der schriftlichen Hausarbeit ist das Gutachten zweier Referenten aus dem Kreis des Prüfungs​ausschusses einzuholen. Die Gutachten sollten einen Bewertungsvorschlag er​halten. Die Be​wertung selbst erfolgt in der Sitzung des Prü​fungsausschusses.
9. Der Termin für die Pfarramtsprüfung wird vom Lan​deskonsistorium festgelegt. Sollten Kandida​ten die nötigen Unterlagen vorgelegt haben, ist das Landeskonsistorium im Einvernehmen mit dem Prü​fungsausschuss verpflichtet, spätestens in sechs Monaten einen Termin festzulegen.
10. Die Prüfung ist nicht öffentlich. Der Vorsitzende kann Ausnahmen gestatten.
11. Die Leitung der mündlichen Prüfung hat der Bi​schof oder sein Vertreter. Die Fragen stellt das hiermit beauftragte Mitglied des Prüfungsaus​schusses, doch haben alle Mitglieder des Aus​schusses das Recht, Fragen zu stellen.
12. Die Pfarramtsprüfung besteht aus vier Teilen:

a. die Bewertungen der vier Module des Vikari​ats (drei Noten)

b. die Verteidigung der Hausarbeit

c. die Klausurarbeiten

i. eine praktisch-theologische Aufarbeitung ei​nes biblischen Textes oder ähnliches 

ii. ein systematisch-theologisches Thema aus dem Bereich der Bekenntniskunde, Kon​fes​sionskunde oder Ökumenik – bezogen auf heutiges kirchliches Handeln

d. die mündliche Prüfung aus den Fächern

i. Heimische Kirchengeschichte

ii. Homiletik

iii. Allgemeines Kirchenrecht
13. Die Bewertung der vier Module sowie der Haus​ar​beit mit mindestens „genügend“ ist Vor​ausset​zung für die Zulassung zu den Klausuren und zu der mündlichen Prüfung.
14. Zu Beginn der Prüfung tritt der Prüfungsaus​schuss zu einer Konferenz zusammen, in der er die Be​wertung der Hausarbeit vornimmt, das Thema für die erste Klausurarbeit festlegt, die Aufsicht ordnet und den Schriftführer des Aus​schusses bestimmt. Vor der zweiten Klausurar​beit tritt der Prüfungs​ausschuss zur Feststellung des Themas erneut zu​sammen. Vor Beginn der mündlichen Prüfung fin​det eine weitere Konfe​renz statt, in der die Klau​surarbeiten bewertet und über die Zulassung zur mündlichen Prüfung entschieden wird. Nach Ab​schluss der mündli​chen Prüfung stellt der Prü​fungsausschuss in ei​ner vierten Konferenz die No​ten fest.
15. Die Bewertung der schriftlichen Hausarbeit und die der Klausurarbeiten erfolgt aufgrund der Be​urtei​lung von jeweils zwei Referenten durch den Aus​schuss. Die Bewertung kann durch die Ver​teidi​gung verändert werden. Die Bewertung der Ant​worten in der mündlichen Prüfung erfolgt aufgrund des Vorschlags des Prüfenden ebenfalls durch den Ausschuss in mündlicher Abstim​mung. Berufun​gen gegen die Bewertung durch den Prüfungsaus​schuss sind unzulässig.
16. Die Prüfungsnoten sind 1 –10 und zwar:

i. 9 – 10

sehr gut

ii.  7 – 8,99

gut

iii. 6 – 6,99

genügend

iv. weniger als 6
ungenügend


  Bruchzahlen sind möglich.
17. Die Gesamtmittelnote der Pfarramtsprüfung wird wie folgt berechnet: Die vier Teile der Prüfung (Module, Hausarbeit, Klausuren, mündliche Prü​fung) werden zusammengezählt und auf vier ge​teilt.
18. Über die Prüfung wird ein Verhandlungsbericht auf​gesetzt, der vom Vorsitzenden, vom Schrift​füh​rer und allen Mitgliedern des Prüfungsaus​schusses zu unterzeichnen und dem Landeskon​sistorium vorzulegen ist.
19. Über die bestandene Prüfung stellt das Landes​kon​sistorium dem Kandidaten ein Zeugnis aus, auf​grund dessen er als Pfarrer zugeteilt werden sowie nach erfolgreicher Ernennung ordiniert werden kann.
20. Durch die vorliegende Ordnung der Pfarramtsprü​fung wird die Ordnung der Pfarr​amtsprüfung Zl.1292-b-1989 außer Kraft gesetzt.
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